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1. Änderung des Bebauungsplanes L 21 im vereinfachten Verfahren 
gern. § 13 BBauG für das Gebiet "Im Anger Teil II"

Die Gemeinde Stadtbergen, Landkreis Augsburg, erläßt aufgrund der 
§§ 2 Abs. 1 und 6, 10 und 13 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256), 
des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO). und des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der geltenden 
Fassung folgende

SATZUNG

§ 1 Der vom Landratsamt Augsburg mit Bescheid vom 05.09.1980 
Nr. 301-610-18/202 genehmigte und seit 13.03.1981 rechts
verbindliche Bebauungsplan für das oben bezeichnete Gebiet 
wird wie folgt geändert:

lv § 7 (Gestaltung der Gebäude) Abs. 1 und Abs. 2 wird hin
sichtlich der Dachneigung geändert und erhält folgende 
Neufassung:

2. § 7 - Gestaltung der Gebäude -
(1) Die Hauptgebäude mit (T) können mit Sattel- oder Walm

dächern gebaut werden,.Die Dachneigung außer dem Walm 
muß zwischen 24° und 35° liegen.

(2) Die Hauptgebäude mit (ll) sind mit Satteldächern zu 
bauen. Die Dachneigung muß zwischen 24° und 35° liegen.

3. Die Absätze 3, 4 und 5 des § 7 werden unverändert beibehal
ten.

§ 2 Die Änderung des Bebauungsplanes wird gern. § 12 BBauG mit der' 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.
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